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(54) Luftführung im Bodenteil eines Staubsaugers

(57) Die Erfindung betrifft einen Staubsauger (1) mit
einem Stiel (5) und Bodenteil (4), bei dem der Stiel (5)
schwenk-beweglich über ein Gelenk (9) mit dem Boden-
teil (4) verbunden ist und das Bodenteil (4) mindestens
eine bodenseitige Saugöffnung (18), einen durch Stau-
braumwände (25, 31) begrenzten Staubraum (13), eine
Gebläsevorrichtung und eine zusätzliche Saugöffnung
(19) für einen Saugschlauch (7) aufweist, wobei über
die bodenseitige Saugöffnung (18) ein erster Strö-
mungsweg (20) und über die zusätzliche Saugöffnung
(19) ein separater parallel geschalteter zweiter Strö-
mungsweg (21) über eine gemeinsame Eingangsöff-
nung in den Staubraum (13) geführt sind.

Um einen Staubsauger (1) zu offenbaren, bei dem
über den Saugschlauch (7) angesaugte Partikel auch
bei geringer Saugleistung sicher in den Staubraum bzw.
der dort eingesetzten Staubsammelvorrichtung geführt
werden, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die bei-
den Strömungswege (20, 21) im Bodenteil (4) angeord-
net und über ein zwischen den beiden Strömungswegen
(20, 21) angeordnetes Strömungsleitelement (28) nähe-
rungsweise parallel und zusammen in die Eingangsöff-
nung geleitet werden, welche in einer der Staubraum-
wände (25, 31) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger mit ei-
nem Stiel und Bodenteil gemäß dem Oberbegriff nach
Anspruch 1.
[0002] Ein Staubsauger mit einer bodenseitigen Sau-
göffnung und einer zusätzlichen Saugöffnung für einen
Saugschlauch ist aus der US 6 317 920 B1 bekannt. Der
bekannte Staubsauger weist einen näherungsweise
quadratischen, durch Staubraumwände begrenzten
Staubraum mit einer in der Vorderwand und Hinterwand
gebildeten Eingangsöffnung für die von der Gebläsevor-
richtung angesaugte Luft auf. Die Eingangsöffnung in
der Vorderwand führt über einen ersten Strömungsweg
zur bodenseitigen Saugöffnung, während die Eingangs-
öffnung in der Hinterwand über einen zweiten separaten
Strömungsweg mit der zusätzlichen Saugöffnung in
Verbindung steht.
[0003] Bei diesem bekannten Staubsauger wird als
nachteilig angesehen, dass aufgrund der beiden Einlas-
söffnungen in den Staubraum keine herkömmlichen und
preisgünstigen Staubsammelvorrichtungen, insbeson-
dere Staubbeutel, mit einer einzigen Öffnung für die Zu-
fuhr von schmutz- und/oder staubbehafteter Luft einge-
setzt werden können. Dieser Nachteil kann durch einen
Staubsauger, wie er in der DE 1 208 377 offenbart ist,
behoben werden.
[0004] Dieser Staubsauger weist eine Y-förmig aus-
gebildete elastische Saugdüse auf, bei der Strömungs-
wege von einer bodenseitigen Saugöffnung sowie von
einer zusätzlichen und nach oben gerichteten Saugöff-
nung für den Anschluss eines Saugschlauchs gemein-
sam in einen Stutzen münden. Dieser Stutzen ragt in
einen Staubraum und dient hier zur Aufnahme einer her-
kömmlichen Staubsammelvorrichtung mit einer einzi-
gen Eingangsöffnung, insbesondere von Staubbeuteln.
Die Saugdüse weist im ersten von der bodenseitigen
Saugöffnung zum Stutzen mündenen Strömungsweg
noch vor der Mündung eine tellerfederartige Membran
auf, mit welcher der Luftdurchgang zum Stutzen manu-
ell verschlossen werden kann. Die Membran kann vom
Benutzer durch Zusammendrücken der elastischen
Saugdüse in seine Schließstellung und durch Ausein-
anderziehen in seine Offenstellung bewegt werden.
[0005] Ist der Luftdurchgang von der bodenseitigen
Saugöffnung zum Stutzen geschlossen, liegt beim Sau-
gen durch den an die zusätzliche Saugöffnung ange-
schlossenen Saugschlauch die volle Saugkraft an. Bei
voller Saugkraft können jedoch nur mit Mühe dünne
Textilien wie Gardinen, Tischdecken etc. abgesaugt
werden, da diese durch die starke Saugkraft in den
Saugschlauch gezogen werden. Ist der Luftdurchgang
zur bodenseitigen Saugöffnung geöffnet, verringert sich
zwar die schlauchseitige Saugkraft, jedoch ergibt sich
der Nachteil, dass durch den Schlauch angesaugte
schwere Partikel aufgrund ihrer hohen Bewegungsen-
ergie an den Stutzen zur Staubsammelvorrichtung vor-
bei über den ersten Strömungsweg durch die bodensei-

tige Saugöffnung fliegen und auf dem Boden landen.
Diese Gefahr ist besonders hoch, wenn der Staubsau-
ger während des schlauchseitigen Saugens abgeschal-
tet wird, oder eine geringe Saugleistung, bspw. bei ei-
nem vollem Staubbeutel, vorliegt. In beiden Fällen wer-
den die schweren Partikel aufgrund ihrer Gravitations-
kraft wie auf einer Rutsche durch den Saugschlauch
und der bodenseitigen Saugöffnung auf den Boden be-
wegt.
[0006] Der Erfindung stellt sich hiervon ausgehend
das Problem, einen Staubsauger der eingangs genann-
ten Art zu offenbaren, bei dem über den Saugschlauch
angesaugte Partikel bei geringer Saugleistung sicher in
den Staubraum bzw. der dort eingesetzten Staubsam-
melvorrichtung geführt werden.
[0007] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
einen Staubsauger mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den
nachfolgenden Unteransprüchen.
[0008] Eine Weiterentwicklung des erfindungsgemä-
ßen Staubsaugers sieht vor, dass das zwischen den bei-
den Strömungswegen angeordnete Strömungsleitele-
ment durch eine Trennwand gebildet ist, welche den
Stutzen in einen ersten Eingangsbereich und in einen
zweiten Eingangsbereich teilt, wobei der erste Strö-
mungsweg in den ersten Eingangsbereich und der zwei-
te Strömungsweg in den zweiten Eingangsbereich mün-
det. Durch diese Ausführung ist in einfacher und kosten-
günstiger Weise ein Strömungsleitelement geschaffen.
[0009] Eine weitere vorteilhafte Lehre der Erfindung
sieht vor, dass einer der beiden Strömungswege min-
destens in einem Bereich parallel zu einer Staubraum-
wand verläuft. Durch diese Anordnung des Strömungs-
weges dient die Staubraumwand sowohl zur Begren-
zung des Staubraums als auch zur Lenkung der Luft des
parallelen Strömungsweges.
[0010] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Staubsauger, bei dem die zusätzliche
Saugöffnung und der Saugschlauch strömungsmäßig
verbunden sind und die Saugöffnung des Saug-
schlauchs über einen Verschluss verschließbar ist, sieht
vor, dass der Saugschlauch in Strömungsverbindung
mit einer Nebenluftvorrichtung steht, durch welche bei
geschlossener Saugöffnung der Unterdruck im zweiten
parallel geschalteten Strömungsweg und somit die
Saugkraft an der bodenseitigen Saugöffnung einstellbar
sind. Durch diese Ausgestaltung wird erreicht, dass die
Nebenluftvorrichtung an einer für den Benutzer ergono-
misch günstigen Stelle angeordnet werden kann und
nicht am Bodenteil im Strömungsweg zur bodenseitigen
Bodendüse vorzusehen ist.
[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 in Seitenansicht einen Staubsauger, der ei-
nen Stiel mit einer Parkaufnahme für einen
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Saugschlauch und ein Bodenteil aufweist,
Figur 2 die Unterschale des in Fig. 1 dargestellten

Bodenteils in perspektivischer Ansicht, mit
montiertem Gelenk,

Figur 3 die Unterschale von Fig. 2 in einer anderen
Perspektive,

Figur 4 die Unterschale ohne das Gelenk gemäß Fig.
3 in perspektivischer Ansicht,

Figur 5 die Parkaufnahme des Staubsauger nach
Fig. 1 bei geöffneter Nebenluftvorrichtung in
Seitenansicht und

Figur 6 eine schematische Darstellung der Parkauf-
nahme im Schnitt.

[0012] Der in Fig. 1 dargestellte Staubsauger (1) weist
ein über Vorderräder (2) und Hinterräder (3) rollbares
Bodenteil (4), einen Stiel (5) mit einem Handgriff (6) und
einen Saugschlauch (7) auf. Der Stiel (5) ist über einen
Köcher (8) zur Aufnahme des Saugschlauchs (7) und
einem stirnseitig im Bereich der Hinterräder (3) gelager-
ten Gelenk (9) schwenkbeweglich mit dem Bodenteil (4)
verbunden.
[0013] Wie Fig. 1 zeigt, weist das Bodenteil (4) ein Ge-
häuse auf, das aus einer Unterschale (10), einer Ober-
schale (11) und zwei aneinander grenzenden, klappba-
ren Deckeln (12.1, 12.2) besteht. Innerhalb des Gehäu-
ses ist unterhalb des ersten Deckels (12.1) ein Stau-
braum (13) mit einer Staubsammelvorrichtung und un-
terhalb des zweiten Deckels (12.2) ein Aufnahmeraum
(15) mit Gebläsevorrichtung angeordnet (s. Fig.2, 3, 4).
[0014] Die Figuren 2 bis 4 zeigen die Unterschale (10)
in einer perspektivischen Ansicht. In der Unterschale
(10) sind der Aufnahmeraum (15) zur Lagerung der Ge-
bläsevorrichtung und der Staubraum (13) zur Aufnahme
einer Staubsammelvorrichtung durch Wände gebildet,
wobei der Staubraum (13) und der Aufnahmeraum (15)
direkt aneinander angrenzen und die Vorderwand des
Aufnahmeraums (15) durch einen Teil der Staubraum-
hinterwand (17) gebildet ist. Ferner sind in der Unter-
schale (10) eine bodenseitige Saugöffnung (18), eine
zusätzliche Saugöffnung (19), an die der Saugschlauch
(7) anschließbar ist, und zwei Strömungswege (20, 21)
ausgebildet. Der erste Strömungsweg (20) und der
zweite Strömungsweg (21) verbinden den Staubraum
(13) mit der bodenseitigen Saugöffnung (18) respektive
der zusätzlichen Saugöffnung (19).
[0015] Die bodenseitige Saugöffnung (18) ist in Ar-
beitsrichtung A noch vor den Vorderrädern (2) mittig an
der Unterschale (10) angeordnet. Die bodenseitige
Saugöffnung (18) erstreckt sich im Wesentlichen verti-
kal in die Unterschale (10) und mündet in den ersten
Strömungsweg (20).
[0016] Die zusätzliche Saugöffnung (19) ist durch ein
Lager für das Gelenk (9) gebildet (s. Fig. 4), wobei das
Gelenk (9) einen Durchgangskanal für den Saug-
schlauch (7) aufweist, durch den die Strömungsverbin-
dung zwischen der zusätzlichen Saugöffnung (19) und
dem Saugschlauch (7) herstellbar ist. Alternativ hierzu

kann die zusätzliche Saugöffnung (19) durch eine se-
parate Gehäuseöffnung gebildet werden, an der der
Saugschlauch (7) in an sich bekannter Weise an-
schließbar ist.
[0017] Der quadratisch ausgebildete Staubraum (13)
ist in Arbeitsrichtung A des Staubsaugers (1) kurz hinter
den Vorderrädern (2) angeordnet. Im in Arbeitsrichtung
A linken Bereich der Staubraumhinterwand (23) ist eine
Auslassöffnung (24) zum Aufnahmeraum (15) der Ge-
bläsevorrichtung vorgesehen, an der im Montagezu-
stand des Staubsaugers ansaugseitig die Gebläsevor-
richtung anliegt.
[0018] An der in Arbeitsrichtung A rechten Stau-
braumwand (25) ist als Eingangsöffnung zum Stau-
braum (13) ein in den Staubraum (13) hineinragender
Stutzen (26) ausgebildet, durch den die in Strömungs-
richtung aufeinander zulaufenden Strömungswege (20,
21) (s. Fig. 3) näherungsweise parallel und zusammen
in den Staubraum (13) geleitet werden. Um als Staub-
sammelvorrichtung sowohl einen Staubbeutel als auch
einen festen Staubbehälter in den Staubraum (13) ein-
zusetzen, ragt der Stutzen (26) in den Staubraum (13)
hinein. Der Stutzen ist an sich steif ausgebildet, kann
aber auch aus einem elastischen Material bestehen. Al-
ternativ zum vorgenannten Stutzen (26) kann als Ein-
gangsöffnung zum Staubraum (13) auch nur ein Loch
in der Staubraumwand (25) dienen, durch die die beiden
Strömungswege (20, 21) näherungsweise zusammen
und parallel in den Staubraum (13) geleitet werden. Die
einzusetzende Staubsammelvorrichtung dichtet dann
gegenüber der Eingangsöffnung ab.
[0019] Damit beim Staubsaugen auch schwere Teil-
chen ihren vorher festgelegten Strömungsweg (20, 21)
einhalten, und nicht aufgrund ihrer hohen kinetischen
Energie an der Eingangsöffnung vorbei in den anderen
Strömungsweg fliegen, sind die beiden Strömungswege
(20, 21) durch ein Strömungsleitelement (28) voneinan-
der getrennt. Das Strömungsleitelement (28) ist im Aus-
führungsbeispiel durch eine gerade Trennwand ausge-
bildet. Alternativ kann das Strömungsleitelement (28)
auch durch eine strömungstechnisch günstigere Kontur,
bspw. einen Radius ausgebildet sein.
[0020] Gemäß der Figuren 2, 4 erstreckt sich die
Trennwand bis in den Stutzen (26), und teilt ihn in einen
ersten Eingangsbereich (32a) und einen zweiten Ein-
gangsbereich (32b). Durch die Befestigung der Trenn-
wand im Stutzen (26) ist eine stabile Befestigung der
Trennwand gegeben.
[0021] Die Ausrichtung einer Staubbeutelöffnung zur
Eingangsöffnung erfolgt standardmäßig dadurch, dass
eine um die Staubbeutelöffnung angeordnete Halteplat-
te entlang der Eingangsöffnung solange in Richtung des
Staubraumbodens (29) bewegt wird, bis die Staubbeu-
telöffnung mit der Eingangsöffnung auf einer Höhe liegt.
Damit sich bei der vorbeschriebenen Ausrichtung die
Halteplatte nicht mit dem Stutzen (26) verklemmt, ist der
untere Teil der geraden Trennwand als Führungsschrä-
ge ausgebildet. Diese verläuft vom Zentrum des Stut-
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zens ausgehend schräg in Richtung des Staubraumbo-
dens, wobei der untere Teil der Führungsschräge in Hö-
he des Stutzengrunds (26.1) ein wenig über den Stutzen
(26) in den Staubraum (13) ragt.
[0022] Der erste Strömungsweg (20) verläuft an der
Außenseite der Staubraumvorderwand (31) und an der
in Arbeitsrichtung A rechten Staubraumwand (25), so
dass diese Staubraumwände (31, 25) sowohl als Be-
grenzungswände für den Staubraum (13) als auch zur
Lenkung des ersten Strömungsweges (20) dienen. In
Analogie hierzu nutzt der zweite Strömungsweg (21)
den in Arbeitsrichtung A hinteren Teil der rechten Stau-
braumwand (25).
[0023] Da der Saugschlauch (7) und die Bodendüse
(18) gleichzeitig über getrennte Strömungswege (20,
21) mit der Gebläsevorrichtung und dem Staubraum
(13) in Strömungsverbindung stehen, liegt bei Betrieb
des Staubsaugers (1) die volle Saugkraft an der Boden-
düse (18) nur an, wenn die stielseitige Saugöffnung des
Saugschlauchs (7) verschlossen ist.
[0024] Deshalb ist zum Verschließen des Saug-
schlauchs (7) am teleskopierbaren Stiel (6) nahe des
Handgriffs (6a) ein als Parkaufnahme (33) ausgebilde-
ter Verschluss befestigt, in der das saugseitige Saug-
schlauchende (34) oder das hieran angeschlossene Zu-
behörteil (35) formschlüssig, im Wesentlichen luftdicht
und lösbar aufnehmbar bzw. parkbar ist (s. Fig. 5).
[0025] Die Parkaufnahme (33) umfasst gemäß Fig. 6
einen zum Zubehörteil (35) umfangseitig formschlüssi-
gen Aufnahmebereich (36) mit einer Aufnahmeöffnung
(37). Die Aufnahmeöffnung (37) weist in die vom Hand-
griff (6a) abgewandte Richtung. Ist das mit dem Saug-
schlauch (7) verbundene Zubehörteil (35) in die Aufnah-
meöffnung (37) gesteckt, verläuft das saugseitige Saug-
schlauchende (34) gemäß Fig. 1 näherungsweise ge-
radlinig.
[0026] Wie Figur 6 zeigt, ist der Aufnahmebereich
(36) federvorgespannt und in Richtung des Handgriffs
(6a) gegen die Kraft der Feder (38) verschiebbar aus-
gebildet. Wird der Aufnahmebereich (36) gegen die
Kraft der Feder (38) nach oben in Richtung des Hand-
griffs (6a) in seine obere Endposition geschoben, ist der
Formschluss zum Zubehörteil (35) gelöst. Lässt der Be-
nutzer den nach oben verschobenen Aufnahmebereich
(36) los, wird dieser von der Kraft der Feder (38) nach
unten in seine Ausgangsposition zurückbewegt und si-
chert so, das gemäß Fig. 1, 5 u. 6 geparkte Zubehörteil
(35).
[0027] An dem Aufnahmebereich (36) ist eine Neben-
luftvorrichtung in Form eines Nebenluftschiebers (39)
angeordnet. Der Nebenluftschieber (39) ist gemäß Fig.
5 über seine an den Seitenwänden vorgesehenen Nu-
ten (40) mit ihren Anschlagkanten (41 a, 41 b) sowie
über am Aufnahmebereich (36) gebildete und in die Nu-
ten (40) eingreifende Rippen (42) geführt.
[0028] Durch diese Ausgestaltung kann der Neben-
luftschieber (39) graduell nach unten in Richtung des
gelenkseitigen Stielendes bis in seine untere Endstel-

lung, bei der die Rippen (42) an die oberen Anschlag-
kanten (41 a) stoßen, geschoben werden. Dabei wird
eine der Verschiebung entsprechend große Nebenluft-
öffnung (43) freigegeben. Wird bei Betrieb des Staub-
saugers (1) und angeschlossenem sowie über das Zu-
behörteil (40) geparktem Saugschlauch (7) die Neben-
luftöffnung (43) freigegeben, saugt die Gebläsevorrich-
tung über die Bodendüse (18) als auch über die Neben-
luftöffnung (43) Luft (L) an, so dass sich die Saugkraft
an der bodenseitigen Saugöffnung (18) graduell durch
Verändern der Größe der Nebenluftöffnung (43) mit
dem Nebenluftschieber (39) einstellen lässt. Dadurch
wird ein Nebenluftversteller an der Bodendüse überflüs-
sig.
[0029] Die vorbeschriebene Anordnung der Neben-
luftvorrichtung ist nicht auf den erfindungsgemäßen
Staubsauger mit der besonderen Ausgestaltung der
beiden Strömungswege begrenzt. Vielmehr kann die
Nebenluftvorrichtung bei allen Staubsaugern mit bo-
denseitiger Saugöffnung und Saugschlauch eingesetzt
werden, bei denen die Strömungswege des Saug-
schlauchs und der bodenseitigen Saugöffnung parallel
geschaltet sind und in Strömungsverbindung stehen.

Patentansprüche

1. Staubsauger (1) mit einem Stiel (5) und Bodenteil
(4), bei dem der Stiel (5) schwenkbeweglich über
ein Gelenk (9) mit dem Bodenteil (4) verbunden ist
und das Bodenteil (4) mindestens eine bodenseiti-
ge Saugöffnung (18), einen durch Staubraumwän-
de (25, 31) begrenzten Staubraum (13), eine Ge-
bläsevorrichtung und eine zusätzliche Saugöffnung
(19) für einen Saugschlauch (7) aufweist,
wobei über die bodenseitige Saugöffnung (18) ein
erster Strömungsweg (20) und über die zusätzliche
Saugöffnung (19) ein separater parallel geschalte-
ter zweiter Strömungsweg (21) über eine gemein-
same Eingangsöffnung in den Staubraum (13) ge-
führt sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Strömungswege (20, 21) im Bo-
denteil (4) angeordnet und über ein zwischen den
beiden Strömungswegen (20, 21) angeordnetes
Strömungsleitelement (28) näherungsweise paral-
lel und zusammen in die Eingangsöffnung geleitet
werden, welche in einer der Staubraumwände (25,
31) vorgesehen ist.

2. Staubsauger (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingangsöffnung als ein in den Staubraum
(13) ragender Stutzen (26) ausgebildet ist, der zur
Aufnahme einer Staubsammelvorrichtung dient.

3. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet,
dass das Strömungsleitelement (28) durch eine
Trennwand gebildet ist, welche den Stutzen (26) in
einen ersten Eingangsbereich (32a) und in einen
zweiten Eingangsbereich (32b) teilt, wobei der er-
ste Strömungsweg (20) in den ersten Eingangsbe-
reich (32a) und der zweite Strömungsweg (21) in
den zweiten Eingangsbereich (32b) mündet.

4. Staubsauger (1) nach mindestens einem der An-
sprüche 2 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Strömungsweg (20) und der zweite
Strömungsweg (21) in Strömungsrichtung in einem
Bereich vor dem Stutzen (26) aufeinander zulaufen.

5. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens einer der Strömungswege (20,
21) zumindest in einem Teilbereich parallel zur
Staubraumvorderwand (31, 25) verläuft.

6. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingangsöffnung in einer seitlichen Stau-
braumwand (25) ausgebildet ist.

7. Staubsauger (1) nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
bei dem die Saugöffnung (19) und der Saug-
schlauch (7) strömungsmäßig verbunden sind, wo-
bei die Saugöffnung des Saugschlauchs (7) über ei-
nen Verschluss verschließbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Saugschlauch (7) in Strömungsverbin-
dung mit einer Nebenluftvorrichtung steht, durch
welche bei geschlossener Saugöffnung (19) der
Unterdruck im zweiten parallel geschalteten Strö-
mungsweg (21) und somit die Saugkraft an der bo-
denseitigen Saugöffnung (18) einstellbar sind.

8. Staubsauger (1) nach Anspruch 7,
der über einen am Stiel (5) montierten Handgriff
(6a) führbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschluss und die Nebenluftöffnung (43)
durch eine am Stiel (5) oder Handgriff (6a) ange-
ordnete Parkaufnahme (33) für das saugseitige
Saugschlauchende (34) und/oder für ein hierauf
aufsteckbares Zubehörteil gebildet sind.
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